
(P) Kostenantrag

§91a ZPO

(P) Erneute Klage mit 
demselben Streitgegenstand?

Aufbau

Streitwert

(P) Wirksamkeit

(P) erledigendes Ereignis vor 
Rechtshängigkeit

Tatsächlichkeit spielt keine Rolle

teilweise

Übereinstimmende Erklärung
22.04.02 - v9

in der Praxis üblich

Nicht erforderlich
§ 308 II ZPO

inzident in der Erledigungserklärung

Hauptsache = Streitgegenstand

billiges Ermessen Wer hätte verloren?

Sach- und Streitstand

schwierige Rechtsfragen nicht zu klären

bei Nichtklärung Aufhebung oder Teilung

bei Vergleich § 98 ZPO

(P) Beweisaufnahme vorzunehmen?
BGH: Berechtigt aber 
nicht verpflichtet

aA: Wortlaut § 91a ZPO dagegen ("bisherig")

Zweck Befreiung vom Zwang zur Klagerücknahme

(-) venire contra factum proprium

(+) keine materielle RK nach §91a ZPO

(+) Analogie zur Klagerücknahme

Rubrum 
wie Urteil

statt "für Recht erkannt" "beschlossen"

Tenor
nur Kostentenor

vorl Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 794 I 
Nr. 3 ZPO iVm § 91a II 

Gründe statt Entscheidungsgründe

keine formale nur räumliche Trennung 
zwischen TB und Begrdg

keine Hervorhebung der Anträge
"hat beantragt"

sinngemäß reicht

Prozessgeschichte am Ende des "TB"
alter Prozess jetzt im Perfekt

erledigendes Ereignis gehört dazu

bis Erledigung Maßgeblich für bis dahin angefallene 
Gebühren

nach Erledigung Obergrenze ist die Hauptsache

=Stufenstreitwert
Streitwert bis zum 31.10.2000

Streitwert ab dem 01.11.2000

(P) ein Bekl erst bei letzter Erkl. Dispositionsmaxime

Streitgenossen

notwendig erst wenn sämtliche

einfach Erkl. wirkt für jedes Prozessverh. gesondert

(+) möglich wegen Dispositionsmaxime 

 (P) auch vor Anhängigkeit §269 III nF.

§91a I analog

Grds. KosteneinheitEINE Kostenentscheidung

(P) Nebenentscheidungen

Streitwert(P) ab Erledigung

Nur Wert des nicht erledigten Teilsvorzugswürdig

plus Wert der Gebühren für erledigten Teil

plus Wert des erledigten Teils hins. Zinsen

KostenentscheidungQuote nach jeder Gebühr zu erfragen

Entsch über vorl. Vollstreckbarkeit ist 
erforderlich

Trennung erforderlich

erledigter Teil: "Der Bekl. darf die 
Vollstreckung soweit sie den Betrag von DM 
1755,50 übersteigt, durch SL...

Rubrumkeine Kenntlichmachung wegen 
Anwendung von §91a

TBProzessG vor Anträge

EntschG

"Die Klage ist, soweit über sie nach der 
teilw. Erl. der Hauptsache noch zu 
entscheiden war,..."

Kostenentscheidung ist zu begründen 
soweit sie § 91a betrifft
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